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b) Mittel des verwalteten Vermögens zu Zwek- 
ken zu verwenden, die außerhalb der laufen
den Verwaltung liegen;

c) die wirtschaftliche Zweckbestimmung des ver
walteten Vermögens zu ändern;

d) verwaltetes Vermögen zu vermieten, zu ver
pachten oder auf sonstige Weise Dritten zur 
Nutzung zu überlassen, ausgenommen die Ver
mietung von Wohnungen oder sonstigen Räu
men, die zur Vermietung bestimmt sind.

(3) Erforderliche Investitionen in das ausländische 
Vermögen werden nach den für die Privatwirtschaft 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen behandelt.

§ 11
Die Kosten der Verwaltung sind aus dem ver

walteten Vermögen zu decken. Außer den tatsäch
lichen Auslagen kann die Verwaltungsstelle mit 
Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine 
Verwaltungsgebühr erheben.

c) das Geschäftszeichen des Ministeriums der 
Finanzen;

d) den Grund der Zahlung.

§ 15
(1) Die Landkreise können die Verwaltung den 

Gemeinden übertragen. Die Übertragung ist dem 
Ministerium der Finanzen mitzuteilen.

(2) Bei der Übertragung bleibt die Verantwortung 
der Landkreise für die ordnungsgemäße Durchfüh
rung der Verwaltung bestehen.

§ 16
Die Verwaltungsstelle kann in besonderen Fällen 

mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen 
für einzelne Vermögenswerte Treuhänder einsetzen.

§ 17
Das Ministerium der Finanzen kann jederzeit 

Auskunft verlangen und die Vorlegung der Akten, 
Bücher und Belege fordern.

§ 12
Die bei der Verwaltung erzielten Einnahmeüber

schüsse (Gewinne) sind auf ein Sammelkonto ab
zuführen (§ 6 der Verordnung). Zu diesem Zweck 
ist für das Ministerium der Finanzen das Konto 
Nr. 48 043 bei der Deutschen Notenbank Berlin 
errichtet.

§ 13
Auf das Sammelkonto sind zu überweisen:

1. alle bisher erzielten Gewinne (Einnahmeüber
schüsse);

2. am Schluß jedes Kalenderjahres alle künftig 
erzielten Gewinne (Einnahmeüberschüsse);

3. Zahlungen, die in Erfüllung einer vor dem
9. Mai 1945 entstandenen Verbindlichkeit 
gegenüber einem Ausländer zu leisten sind;

4. Beträge der in Ziffer 3 bezeichneten Art, die 
vor Erlaß dieser Bestimmung bei Banken, 
öffentlichen Kassen oder Hinterlegungsstellen 
eingezahlt wurden.

§ 14
(1) Jede Einzahlung auf das Sammelkonto ist dem 

Ministeriums der Finanzen, Verwaltung und Schutz 
des ausländischen Eigentums, vom Einzahlenden 
anzuzeigen.

(2) Die Anzeige muß enthalten:
a) den eingezahlten Betrag;
b) Namen und Anschrift des ausländischen Be

rechtigten;

§ 18
(1) Am Schluß des Kalenderjahres hat die Ver

waltungsstelle dem Ministerium der Finanzen für 
jedes verwaltete Vermögen über den Zustand des 
Vermögens und das Ergebnis der Verwaltung zu 
berichten. Bei der Berichterstattung über Grund
stücke ist das beigefügte Muster (Anlage 2) zu ver
wenden.

(2) Der laufenden Berichterstattung über ge
sperrte Bankguthaben bedarf es nicht.

§ 19
Wird eine Entscheidung des Ministeriums der 

Finanzen erforderlich, so berichtet die Verwal
tungsstelle unmittelbar unter Vorlegung ihrer 
Akten.

§ 20
Das Ministerium der Finanzen kann, soweit es 

zur Durchführung und Kontrolle der Verwaltung 
notwendig oder zweckmäßig ist, abweichende oder 
ergänzende Weisungen geben.

§ 21
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer 

Verkündung in Kraft.
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